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Technische Zusatzinformation Nr. 45


Epoxidharz-Grundierungen


Emicode


AgBB Emissionsklasse

(VOC France)


Untergründe Beschreibung


Hinweis


Abstreuung

notwendig


ASODUR-G1270


–


–


–


trocken


Grundierungsharz


–


ja


ASODUR-GBM


–


–


–


trocken


Grundierungsharz


–


ja


ASODUR-SG2


–


–


–


feucht


Feuchtigkeitsperrendes –

Grundierungsharz


ja


ASODUR-SG2-thix


–


–


–


feucht


Feuchtigkeitsperrendes standfest

Grundierungsharz


ja


ASODUR-SG3


–


×


A+


feucht


Feuchtigkeitsperrendes –

Grundierungsharz


nein*


ASODUR-SG3-superfast


EC1 PLUS


×


A+


feucht


Feuchtigkeitsperrendes schnellGrundierungsharz

abbindend


nein*


ASODUR-SG3-thix


EC1 PLUS


×


A+


feucht


Feuchtigkeitsperrendes standfest

Grundierungsharz


nein*


Legende:


trocken:


feucht:


× Anforderungen erfüllt


≤ 4 CM-%


Die Oberfläche hat ein mattfeuchtes Aussehen, darf aber kein

glänzenden Wasserfilm aufweisen. Das Porensystem des Betonuntergrundes darf nicht gesättigt

sein. D.h., aufgebrachte Wassertropfen werden vom Untergrund

absorbiert und nach kurzer Zeit ist

die Oberfläche wieder matt.


* bei Überarbeitung < 5 Tage mit Beschichtung


Grundierung


Die Rechte des Käufers in Bezug auf die Qualität unserer Materialien richten sich nach unseren Verkaufs- und Lieferbedingungen. Für Anforderungen die über den Rahmen der hier

beschriebenen Anwendung hinausgehen, steht Ihnen unser technischer Beratungsdienst zur Verfügung. Diese bedürfen dann zur Verbindlichkeit der rechtsverbindlichen schriftlichen

Bestätigung. Die Produktbeschreibung befreit den Anwender nicht von seiner Sorgfaltspflicht. Im Zweifelsfall sind Musterflächen anzulegen. Mit Herausgabe einer neuen Fassung der

Druckschrift verliert diese ihre Gültigkeit.
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